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1.  Beschreibung des Vorhabens 

 
 

1.1. Standort – Lage im Netz 

Die Staatsstraße 2240 im Abschnitt „Erlangen – Eschenau“ stellt eine wichtige Regio-
nalverbindung in Ost-West-Richtung dar, die den südlichen Landkreis Forchheim und 
den nord-östlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt an die Stadt Erlangen anbindet.  

 Bild 1.1 – Lage im Netz 

Gleichzeitig hat sie die Funktion eines Autobahnzubringers zur Bundesautobahn A 73  
und somit Anbindungsfunktion über das überregionale Straßennetz an die Verdich-
tungsräume Nürnberg-Fürth-Erlangen im Süden und Bamberg-Forchheim im Norden. 

Gemäß RAS-N ist diese Straße der Kategoriegruppe A III zuzuordnen.  
 

1.2. Vorgeschichte der Planung 

Die Trasse der Ortsumgehung von Dormitz ist – zusammen mit der benachbart an-
schließenden Ortsumgehung Neunkirchen1 (beide im Zuständigkeitsbereich des Staat-
lichen Bauamtes Bamberg) – bereits seit 1967 Bestandteil der Flächennutzungspläne 
von Dormitz und Neunkirchen.    

Ebenso war die Maßnahme Bestandteil des damals gültigen 5. Ausbauplanes für die 
Staatsstraßen in Bayern (1993), eingestuft in der 1. Dringlichkeit. Aufgrund dessen 
wurde im August 1998 der Vorentwurf für die Verlegung bei Dormitz vorgelegt und im 
April 2001 von der Regierung von Oberfranken genehmigt. 

                                                
1 siehe Bild 1.2 - Gesamtkonzept 
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Im Hinblick auf das derzeit laufende Planfeststellungsverfahren für die Südumgehung 
der Nachbargemeinden Uttenreuth, Buckenhof und Weiher2 im Zuge der St 2240 (im 
Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamtes Nürnberg) und im Hinblick auf die 
stark zunehmenden Pendlerströme nach Erlangen, insbesondere aus den ausgedehn-
ten Wohngebieten der Nachbargemeinde Neunkirchen, wird von der Gemeinde Dor-
mitz nach wie vor die Entlastung der Ortsdurchfahrt nachdrücklich gefordert. 

Einen Überblick über die benachbart geplanten Maßnahmen gibt nachfolgender Plan-
ausschnitt. 

Bild 1.2 - Gesamtkonzept 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 siehe Bild 1.2 – Gesamtkonzept  
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1.3. Planerische Beschreibung 

Die vorliegenden Planunterlagen umfassen die Verlegung der Staatsstraße St 2240 
westlich von Dormitz3. Der Neubau der St 2240 erfolgt zwischen Abschnitt 280/Station 
7,265 der St 2243 (westlich von Dormitz) und Abschnitt 460/Station 0,050 der St 2240 
(nördlich von Dormitz).  

Der Verknüpfungspunkt mit dem bestehenden Straßennetz am Baubeginn ist die Ein-
mündung der St 2243 in die St 2240, die als vierarmiger Knotenpunkt in Form eines 
Kreisverkehres ausgebildet wird. Die Trasse umgeht Dormitz im Westen, überquert 
dabei einen öffentlichen Feld- und Waldweg zwischen Dormitz und Rosenbach und 
bindet am Bauende an die Einmündung der St 2240 in die St 2243 an, ebenso in Form 
eines Kreisverkehres. 

Die Erleinhofer Straße mit dem künftigen Gewerbegebiet „Langenau“ wird höhengleich 
an die Umgehungstrasse angeschlossen. 

Mit der Verlegung der St 2240 kann der Durchgangsverkehr mit Zielrichtung Erlangen 
vollständig aus der Ortsdurchfahrt von Dormitz herausgenommen werden und die 
Ortsdurchfahrt um nahezu 70 % vom Personenverkehr und ca. 85 % vom Schwerver-
kehr entlastet werden4. 

Der am Baubeginn nördlich der bestehenden St 2240 verlaufende, bestehende Geh- 
und Radweg wird höhengleich über den nördlichen Ast des Kreisverkehres geführt.  

Gemäß dem derzeit gültigen 6. Ausbauplan für Staatsstraßen in Bayern ist diese Maß-
nahme zur Durchführung in der 1. Dringlichkeit Reserve vorgesehen. 

               Bild 1.3 – 6. Ausbauplan für Staatsstraßen  
 

                                                
3 siehe Unterlage 2 - Übersichtskarte 
4 siehe auch Anhang 1 – aktuelles Verkehrsgutachten INOVAPLAN Januar 2009 
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1.4. Straßenbauliche Beschreibung 
 

Die Länge der Baustrecke der St 2240neu beträgt 2000 m. Die Gesamtlänge der An-
schlüsse beträgt ca. 900 m. 

Der Querschnitt wurde auf Grundlage der RAS-Q 96 entsprechend der Schwerver-
kehrsbelastung als RQ 10,5 festgelegt. Die gesamte Fahrbahnbreite beträgt 7,5 m.  

Die Anbindung der St 2240neu an das bestehende Straßennetz erfolgt sowohl am 
Baubeginn als auch am Bauende über Kreisverkehrsanlagen.   

Der öffentliche Feld- und Waldweg zwischen Dormitz und Rosenbach wird mittels ei-
nes Brückenbauwerkes bei Bau-km 1+144 unterführt. 

Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Dormitz und Erleinhof wird bei bei Bau-km 
1+717, zur Erschließung des von der Gemeinde Dormitz geplanten Gewerbegebietes 
Langenau, über eine höhengleiche Einmündung mit Linksabbiegespur an die Ortsum-
gehung angeschlossen.  

Die Neuplanung ist anbaufrei. Die Anbindung der öffentlichen Feld- und Waldwege 
wird so weit reduziert, wie es eine gesicherte Erschließung der Grundstücke zulässt. 

Alleiniger Kostenträger für die Neubaumaßnahme ist der Freistaat Bayern, soweit im 
Bauwerksverzeichnis5 nichts anderes bestimmt ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
5 siehe Unterlage 7.2 - Bauwerksverzeichnis 
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2.  Notwendigkeit des Vorhabens 

 
 

2.1. Darstellung der unzureichenden Verkehrsverhält nisse 

Der gegenwärtige bauliche und verkehrliche Zustand der Staatsstraße 2240 in der 
Ortsdurchfahrt von Dormitz entspricht nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernis-
sen. Die Ortsdurchfahrt wurde bereits 1984 ausgebaut. Aufgrund der überdurchschnitt-
lich hohen Verkehrsbelastung weist die Fahrbahnoberfläche erhebliche Verdrückungen 
auf.  

Durch die in weiten Bereichen zu schmalen Gehwege ist die Sicherheit und Leichtig-
keit des Verkehrsablaufes, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger, nicht mehr 
gegeben. Die hohen Verkehrsmengen liegen mit einem durchschnittlichen täglichen 
Verkehr DTV2005 = 9.699 Kfz/24h an der Zählstelle Nr. 6432/9474 weit über dem 
Durchschnitt für Staatsstraßen in Bayern (DTVBayern = 3.822 Kfz/24h) und führen zu er-
heblichen Belästigungen der Anwohner. Damit einher geht ein hoher Verlust an Auf-
enthaltsqualität. 

Der größte Anteil des Verkehres der St 2240 wird vor allem durch Pendlerströme von 
und nach Erlangen bestimmt. Dadurch wird die Ortsdurchfahrt von Dormitz stark be-
lastet. Entsprechend dem Verkehrsgutachten6 wird aufgrund der verkehrlichen und der 
Straßennetzentwicklung eine weitere Verkehrszunahme für das Jahr 2025 von 25 % 
erwartet.  Der Prognose-Null-Fall 2025 ist aus nachfolgendem Bild 2.1 ersichtlich. 

Bild 2.1 – Prognose-Null-Fall 2025 
 

                                                
6 Anhang 1 - Verkehruntersuchung INOVAPLAN vom Januar 2009 – siehe auch Ziff. 2.3.1 
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2.2. Raumordnerische Entwicklungsziele 

Der Planungsbereich liegt nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (gem. An-
hang 37 zu A II 1.2 vom 08.08.2006) im „Verdichtungssaum“ und ist entsprechend der 
naturräumlichen Gliederung im Mittelfränkischen Becken gelegen.  

Gemäß B V 1 „Verkehr“, Ziff. 1.1.3, des LEP sollen die regionalen Verkehrsnetze und 
die regionale Verkehrsbedienung auf die zentralen Orte (hier: Oberzentrum Erlangen) 
ausgerichtet werden und eine möglichst günstige Anbindung sicherstellen.  

Dabei sollen die zentralen Orte niedrigerer Stufen mit den zentralen Orten der höheren 
Stufe verbunden werden.  

Nach B V 1.4.3 sollen die Staatsstraßen zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte, die 
nicht an Bundesfernstraßen liegen, an diese (hier: BAB A 73) anbinden und damit 
auch die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung dieser Orte schaffen.  

 
 

2.3. Anforderungen an die straßenbauliche Infrastru ktur 
 

2.3.1. Erfordernisse des regelmäßigen Verkehrsaufko mmens 
 
Die unter Ziff 2.1 beschriebenen verkehrlichen Verhältnisse machen die Durchführung 
der vorliegenden Maßnahme notwendig und dringlich. 
 
Ziel:  Die Straßeninfrastruktur des Planungsraumes muss verbessert werden durch  

-  den Bau einer Fahrbahn in verkehrsgerechter Breite und mit belastungsge-
rechtem Aufbau nach RQ 10,5 für das große Verkehrsaufkommen aus 
Personen-, Güter- und Schwerverkehr 

-  die Ausbildung verkehrssicherer und belastungsgerechter Knotenpunkte  
-  die Trennung und Verlagerung der Verkehrsarten 
-  eine großzügigere Linienführung  
- ein verkehrsgerecht angebundenes, nachgeordnetes Verkehrsnetz 

 

2.3.2. Prognostische Einschätzung der Verkehrsentwi cklung aufgrund zu erwartender 
Entwicklungen 

 
Die Prognosewerte für die Ortsumgehung Dormitz aus dem Vorentwurf (Grundlage: 
Verkehrszählungen 1995) wurde im Rahmen des Vorentwurfes für die benachbarte 
Ortsumgehung Neunkirchen aktualisiert. Hierfür wurde eine Verkehrsuntersuchung8 
mit dem Prognosehorizont 2025 erstellt.  
Eine Verkehrsstudie zur Einschätzung der zukünftigen Verkehrsentwicklung für die 
Südumgehung Buckenhof-Uttenreuth-Weiher, die die verkehrlichen Auswirkungen 

                                                
7 Strukturkarte 
8 Anhang 1 - Aktuelle Verkehruntersuchung INOVAPLAN vom Januar 2009 
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großräumig für den östlichen Verdichtungsraum Erlangen berücksichtigt, wurde dabei 
mit einbezogen.  
Danach ist bis zum Jahr 2025 eine Steigerung der Verkehrszahlen für die Ortsdurch-
fahrt Dormitz von ca. 25 % zu erwarten.  
 
Ziel:  Die unter Ziff. 4.2.1 dieses Erläuterungsberichtes angegebenen, für das Jahr 

2025 prognostizierten Verkehrsmengen müssen als Grundlage für die Bemes-
sung des Straßenquerschnittes angenommen werden. Im Ergebnis konnte fest-
gestellt werden, dass rund 70 % des Gesamtverkehres und nahezu 85 % des 
Schwerverkehrs aus der Ortsdurchfahrt auf die Umgehungsstrecke verlagert 
werden können. 

 

2.3.3. Entlastung des vorhandenen unzureichenden St raßennetzes  

 
Durch die Verlegung der St 2240 kann die Ortsdurchfahrt von Dormitz im Prognose-
jahr um über 70 % entlastet werden. Der Schwerverkehr reduziert sich auf ca. 15 % 
der ursprünglichen Belastung. In der Ortsdurchfahrt Dormitz verbleibt allein der Ziel- 
und Quellverkehr. 

 
Ziel:   Der überörtliche Verkehr soll auf verkehrsgerecht ausgebaute Straßen verlagert 

werden. Die Ortsdurchfahrten sollen vom Durchgangsverkehr von und zur über-
regionalen Entwicklungsachse (BAB A 73) höchstmöglich entlastet werden.  

 

2.3.4. Anschluss an das überregionale Straßennetz  

 
Über die Bundesstraße 4 und die Anschlussstelle Erlangen-Bruck (BAB A 73) wird die 
St 2240 an das überregionale Straßennetz angebunden.  
 
Ziel:  Die Verkehrsverbindung zu den Entwicklungsachsen soll so ausgebaut werden, 

dass diese ihrer Entwicklungsfunktion im ländlichen Raum gerecht werden. 
 

2.3.5. Verbesserung der Verkehrssicherheit 

 

Die Unfalltypensteckkarten der Drei-Jahreszyklen von 2000–2002 und von 2003–2005, 
sowie die letzten Unfalltypensteckkarten der Jahre 2006 und 2007 zeigen die Unfall-
punkte über den Zeitraum von acht Jahren auf9.  

In den Einmündungsbereichen der St 2243 zwischen Dormitz und Weiher bzw. der    
St 2240 zwischen Dormitz und Neunkirchen ereigneten sich über die Jahre 35 Ver-
kehrsunfälle, überwiegend Einbiegeunfälle, davon sieben mit Schwerverletzten. 11 Un-
fälle wurden durch kreuzende Fußgänger verursacht.  

                                                
9 siehe Bild 2.3 und Bild 2.4 



- 12 - 

 

 
 
 
 
 

Durch die Anlage von Kreisverkehren als „sichere“ Knotenpunktsform wird die Ver-
kehrssicherheit in den Kreuzungsbereichen deutlich verbessert.   

Auch im innerörtlichen Bereich von Dormitz ist eine Reihe von Unfällen zu verzeich-
nen, davon sieben Unfälle mit Schwerverletzten. Mit der Herausnahme des Durch-
gangsverkehrs aus der Ortsdurchfahrt wird eine wesentliche Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit und dadurch eine Verringerung der Unfallzahlen einhergehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bild 2.3 –  Ausschnitte aus den Unfalltypensteckkarten im Dreijahres-Zyklus 2000–2002 

            und 2003–2005   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Bild 2.4 – Ausschnitte aus den Unfalltypensteckkarten der Jahre 2006 und 2007 

2000 – 2002  2003 – 2005  

2006  2007  
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Ziel:   Die Verkehrssicherheit soll durch Verkehrsverlegung, durch eine zeitgemäße Re-
lationstrassierung der Trasse auf freier Strecke und richtliniengerechtem Ausbau 
der Knotenpunkte verbessert werden. 

 

2.3.6. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit für die Straßennutzer  

 
Die Neubaustrecke ist in etwa so lang wie die bestehende Ortsdurchfahrt, so dass kei-
ne wesentlichen Einsparungen aufgrund von Minderlängen messbar sind. Dennoch  
entfallen die in der Ortsdurchfahrt üblichen Beschleunigungs- und Verzögerungsma-
növer sowie die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h was wiederum zu einer 
messbaren Kosten- und Zeitersparnis für den Straßennutzer führt. 
 

2.4. Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigun gen 
 

Entlang der gesamten Ortsdurchfahrt von Dormitz ist die Wohnbebauung sehr nahe 
am Straßenrand gelegen. Dadurch werden schon jetzt bei nahezu allen Wohngebäu-
den, die an die Fahrbahn der St 2240 angrenzen, die Immissionsgrenzwerte erheblich 
überschritten, wodurch die Anwohner einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt sind.  
Im Falle der Ortsumgehung von Dormitz reduzieren sich die Verkehrswerte um über 
70 %. Dementsprechend verringert sich auch die Lärmbelastung in der Ortsdurchfahrt 
von Dormitz um weit mehr als die Hälfte. 

Durch die Verlegung der St 2240 erfährt die Gemeinde Dormitz somit eine erhebliche 
Verbesserung der Lärm- und Abgassituation. Dadurch wird der Ortskern aufgewertet, 
was zu einer wesentlichen Verbesserung des Wohnumfeldes führt.  
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3. Begründung des Vorhabens - Variantenvergleich 

 

3.1. Beschreibung der Plantrasse und der Varianten 
 

Im Rahmen des Vorentwurfes wurden 3 Korridore mit insgesamt 12 Varianten unter-
sucht, welche nachfolgend in den Bildern 3.1 bis 3.3 dargestellt sind. 

 Bild 3.1 – Variantenuntersuchung Korridor 1 

 

 

Bild 3.2 – Variantenuntersuchung Korridor 2 
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Bild 3.3 – Variantenuntersuchung Korridor 3 

Aufgrund der trassierungstechnischen und naturschutzfachlichen Entwicklung reduzie-
ren sich aus heutiger Sicht die damals 12 möglichen Varianten auf die „Ausbaulinie“, 
eine „ortsnahe Variante“, die „Vorentwurfslinie“ und die „Planfeststellungslinie“, die im 
Wesentlichen der Vorentwurfslinie entspricht aber aus naturschutzfachlichen Gründen 
leicht modifiziert werden musste. Diese, nachfolgend in Bild 3.4 dargestellten, Varian-
ten werden nachfolgend beschrieben. 

Bild 3.4 – untersuchte Varianten 
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3.1.1. Beschreibung der Variante 1 (Ausbaulinie auf  Bestand) 
 

Die Variante 1 – Ausbaulinie auf Bestand – orientiert sich, aufgrund der innerörtlichen 
Zwangspunkte, an der bestehenden Linienführung.  

Die bestehende Fahrbahnbreite entspricht einem – nicht ausreichenden - Regelquer-
schnitt  RQ 9,5 mit 6,50 m Fahrbahnbreite, der aufgrund der Bebauung nicht verbreitert 
werden kann. 

Raum für beidseitige Gehwege ist, bis auf einige wenige Einengungen durch Gebäu-
devorsprünge, im bestehenden Querschnitt in ausreichender Breite vorhanden. Für 
den erforderlichen Ausbau mit 7,50 m Fahrbahnbreite ist Lichtraum für die Anlage beid-
seitiger Gehwege nicht möglich. 

Zusätzliche Knotenpunkte sind nicht erforderlich. 

Baulänge: 950 m 
 

3.1.2. Beschreibung der Variante 2 (Ortsnahe Linie)  
 

Die Variante 2 – ortsnahe Linie – schwenkt nach der Ortsdurchfahrt von Weiher in 
nördliche Richtung von der St 2240 ab und durchschneidet dabei das von der Gemein-
de Dormitz geplante Wohngebiet „Schmiedäcker“.  
Im Anschluss daran wird der westlich von Dormitz gelegene Höhenrücken sowie der 
öffentliche Feld- und Waldweg von Dormitz nach Rosenbach in ortsnaher Führung    
überquert.  
Im weiteren Verlauf überquert die Variante 2 ein nicht festgesetztes, jedoch vorhande-
nes Überschwemmungsgebiet zwischen dem Ebersbach und dem Brandbach um dann 
westlich an die Einmündung der St 2240 in die St 2240/2243 zwischen Dormitz und 
Neunkirchen anzubinden.  

Im Süden wird die Ortsdurchfahrt von Dormitz über eine Einmündung westlich des 
Baugebietes „Schmiedäcker“ an diese ortsnahe Variante angebunden10. 
Die Anbindung an das bestehende Straßennetz im Norden erfolgt über einen Kreisver-
kehr. 

Baulänge: ca. 1.900 m 
 

3.1.3. Beschreibung der Variante 3 (Vorentwurfslini e) 

 
Die Variante 3 –Vorentwurfslinie – bindet westlich von Dormitz an die Einmündung der 
St 2243 von Kalchreuth in die St 2240 zwischen Weiher und Dormitz an und überquert 
in nördlicher Richtung den Anstieg zum Weiherer bzw. Rosenbacher Berg sowie den 
öffentlichen Feld- und Waldweg zwischen Dormitz und Rosenbach, der in diesem Be-
reich einen alten Eichenbestand aufweist11. 

                                                 
10 siehe Bild 3.4 – untersuchte Varianten 
11 siehe Unterlage 12.1, Ziff. 4.2 – Erläuterungsbericht zum landschaftspflegerischen Begleitplan 
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Im weiteren Verlauf durchquert die Variante 3 nord-westlich von Dormitz die offene 
Feldflur Langenau und überquert dann nördlich von Dormitz ein nicht festgesetztes, 
jedoch vorhandenes Überschwemmungsgebiet zwischen dem Ebersbach und dem 
Brandbach. 
Am Bauende schließt sie westlich an die Einmündung der St 2240 in die St 2240/2243 
zwischen Dormitz und Neunkirchen an. 

Die Verknüpfung mit dem bestehenden Straßennetz erfolgt am Baubeginn und am 
Bauende über Kreisverkehrsanlagen. 

Baulänge: ca. 1.950 m 
 

3.1.4. Beschreibung der Variante 4 (Planfeststellun gslinie) 

 
Die Variante 4 – Planfeststellungslinie – bindet ebenso westlich von Dormitz an die 
Einmündung der St 2243 von Kalchreuth in die St 2240 zwischen Weiher und Dormitz 
an und überquert in nördlicher Richtung den Anstieg zum Weiherer bzw. Rosenbacher 
Berg sowie – etwas weiter westlich und abweichend von der Variante 3 - den öffentli-
chen Feld- und Waldweg zwischen Dormitz und Rosenbach, um den Konfliktbereich 4 
(Hohlweg mit uraltem Eichenbestand) zu umgehen12. 
Im weiteren Verlauf durchquert die Variante 4 nord-westlich von Dormitz die offene 
Feldflur Langenau und überquert dann nördlich von Dormitz ein nicht festgesetztes, 
jedoch vorhandenes Überschwemmungsgebiet zwischen dem Ebersbach und dem 
Brandbach. 
Am Bauende schließt sie westlich an die Einmündung der St 2240 in die St 2240/2243 
zwischen Dormitz und Neunkirchen an. 

Die Verknüpfung mit dem bestehenden Straßennetz erfolgt am Baubeginn und am 
Bauende über Kreisverkehrsanlagen. 

Baulänge: ca. 2.000 m 

 

3.2. Auswirkung der Plantrasse und Beurteilung der Varianten 
 

3.2.1. Raumordnung  
 

Nach dem Grundsatz der Raumordnung, die regionalen Verkehrsnetze und die regio-
nale Verkehrsbedienung auf die zentralen Orte auszurichten, ist den Varianten 2 bis 4 
der Vorzug zu geben. Zusammen mit der Ortsumgehung Neunkirchen und der Orts-
umgehung Buckenhof-Uttenreuth-Weiher wird die regionale Entwicklung von der äu-
ßeren Verdichtungszone der Stadt Erlangen zum Oberzentrum Erlangen hin gestärkt. 
 
 

                                                
12  siehe Unterlage 12.1, Ziffer 4.2 und 4.5 -  Erläuterungsbericht zum landschaftspflegerischen Begleit-

plan und Unterlage 12.2 – Bestands- und Konfliktplan 



- 18 - 

 

 
 
 
 
 

3.2.2. Städtebau 

 
Aus Sicht des Städtebaus ist die Variante 1 aus den unter Ziff. 3.2.4 genannten Grün-
den als völlig unzureichend einzustufen da die OD Dormitz in keinster Weise entlastet 
wird.  
Die Variante 2 führt durch das Baugebiet „Schmiedäcker“, schränkt es ein und beein-
trächtigt die Flächennutzungsplanfestsetzung der Gemeinde Dormitz. Die Lärmbelas-
tung ist von allen untersuchten Varianten am Höchsten. Somit kollidiert auch die Vari-
ante 2 mit den raumordnerischen Zielen und Grundsätzen hinsichtlich der Siedlungs-
entwicklung. 
Variante 3 kollidiert mit den raumordnerischen Zielen und Grundsätzen hinsichtlich der 
naturschutzfachlichen Belange (Konfliktbereich K 4) 13. 

Einzig Variante 4 entspricht am ehesten unter den vier zur Diskussion stehenden Vari-
anten den Zielen der Raumordnung und des Städtebaus. 
 

3.2.3. Verkehrsverhältnisse  

 
Variante 1 trägt zu keiner Verbesserung der momentanen Verkehrsverhältnisse bei. 
Die Ortsdurchfahrt Dormitz wird nicht entlastet. 

Durch die Varianten 2 bis 4 werden aufgrund der Trennung des Durchgangsverkehrs 
vom Ziel- und Quellverkehr die Verkehrsverhältnisse entscheidend verbessert. 
 

3.2.4. Straßenbauliche Infrastruktur  

 
Bei  Variante 1 bleiben die negativen Erscheinungsformen der straßenbaulichen Infra-
struktur in der Ortsdurchfahrt Dormitz erhalten (weiterhin starker Durchgangsverkehr 
etc.). 
Die Varianten 2 bis 4 leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Verbindung 
des nordöstlichen Landkreises Erlangen-Höchstadt mit dem Oberzentrum Erlangen. 
Ferner können sie den Durchgangsverkehr und den Schwerverkehr ohne Belastung 
der Ortsdurchfahrt Dormitz aufnehmen. Diese Trennung des Verkehrs wird wesentlich 
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der Staatsstraße 2205 beitragen. 
 

3.2.5. Wirtschaftlichkeit 

 
Während die Varianten 2 bis 4 ähnliche Kosten für Bau, Betrieb und Nutzung aufwer-
fen, kann die Variante 1 mit geringerem Mitteleinsatz gebaut werden, kann allerdings 
den Ansprüchen einer leistungsfähigen Staatsstraße nicht gerecht werden.  
 

                                                
13  siehe Unterlage 12 – Ergebnisse der landschaftspflegerischen Begleitplanung 
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Eine Mittelinvestition für einen Ausbau der bestehenden Staatsstraße, der keine Ver-
besserung der momentanen, ungenügenden Verkehrssituation zur Folge hat, ist des-
wegen nicht anzustreben.  
Weiterhin wiegt der volkswirtschaftliche Nutzen der Varianten 2 – 4 (Kosten- und Zeit-
ersparnis für den Straßennutzer) die höheren Herstellungskosten mittelfristig auf. 
Somit scheidet aus Belangen der Wirtschaftlichkeit die Variante 1 aus. 
 

3.2.6. Umweltauswirkungen einschließlich Wechselwir kungen 

 
Lärm  auf Wohngebiete 
 
Durch die Herausnahme des Durchgangsverkehrs aus der Ortsdurchfahrt Dormitz 
durch die Varianten 2, 3 und 4 wird die Verkehrsbelastung in der Ortsdurchfahrt stark 
reduziert. Bei einer Abnahme des DTV um über 70 % wird sich dementsprechend auch 
die Lärmbelastung um bis zu 5 dB(A) reduzieren, was subjektiv einer Reduzierung  
des Lärms auf ein Drittel des Ursprungswertes entspricht. 

Gleichzeitig entsteht für die Wohnbebauung am westlichen Ortsrand eine neue Lärm-
quelle. Bei allen Varianten können jedoch die gesetzlichen Immissionsgrenzwerte, al-
lein durch die ausreichende Entfernung zur dortigen Bebauung, eingehalten werden.  

Die Grenzwerte gemäß 16. BImSchV werden in keinem Fall überschritten. Lärmvor-
sorgemaßnahmen sind deshalb nicht erforderlich14.  

Allerdings ist anzumerken, dass die subjektive Wahrnehmung des Verkehrslärms der 
einzelnen Varianten sehr unterschiedlich ist. Die Lärmbelastung halbiert sich mit der 
Verdoppelung des Abstandes zur Lärmquelle. Folglich ist die Verkehrslärmbelastung 
durch die Variante 2 im Vergleich zu den Varianten 3 und 4 mehr als doppelt so hoch.  
 
Schadstoffe 

Durch die Verlegung der Staatsstraße 2240 über die Varianten 2, 3 und 4 werden die 
Schadstoffimmissionen innerhalb der Ortsdurchfahrt Dormitz stark reduziert.  

Für die westliche Wohnbebauung entsteht jedoch durch die Ortsumgehungstrasse ei-
ne neue Emissionsquelle. 

Für die Variante 4 wurden Schadstoffberechnungen gemäß MLuS 200215, geänderte 
Fassung 2005, durchgeführt16. Für die Beurteilung der Luftschadstoffsituation sind die 
Grenzwerte gemäß der 22. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (22. BImSchV) als Maßstab anzusetzen.  

Belastungen oder Einwirkungen, die für Anlieger Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen bedeuten können wurden durch die Berechnung ausge-
schlossen. Die Grenzwerte der 22. BImSchV werden nicht überschritten. 
 

                                                
14 siehe Unterlage 11.1 – Ergebnisse schalltechnischer Untersuchungen 
15 Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung 
16 siehe Unterlage 11.3 – Ergebnisse der Schadstoffuntersuchungen 
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In der nachfolgenden Tabelle werden die zur Diskussion stehenden Trassenvarianten 
hinsichtlich der Zwangspunkte und der sonstigen Beurteilungskriterien miteinander 
verglichen:  

 

 Variante 1 
(Ausbaulinie) 
 

Variante 2 
(ortsnahe Linie) 
 

Variante 3 
(Vorentwurfslinie) 

Variante 4 
(Planfeststellungs-
linie) 

A) Zwangspunkte  

Einmündung   
St 2243 von 
Kalchreuth am 
Baubeginn 

 

- entfällt - Gemeinsamer Kno-
tenpunkt von St 2243/ 
St 2240neu/St 2240alt 
nicht realisierbar. 
Erfordernis einer zwei-
ten Einmündung der 
St 2240alt aus der OD 
Dormitz in kurzem 
Abstand zur  Einmün-
dung der St 2243. 

 

Die Ortsumgehung 
wird als vierter Kno-
tenpunktsarm in Form 
eines Kreisverkehres 
an die bestehende 
Einmündung der      
St 2243 in die          
St 2240 Dormitz-
Weiher angebunden. 

Die Ortsumgehung wird 
als vierter Knoten-
punktsarm in Form 
eines Kreisverkehres 
an die bestehende 
Einmündung der         
St 2243 in die St 2240 
Dormitz-Weiher ange-
bunden. 

Einmündung    
St 2240 von 
Kleinsendel-
bach am Bau-
ende 

- entfällt -  Spitzwinkelige Zufüh-
rung der Ortsumge-
hung auf den nördli-
chen Knotenpunkt mit 
der St 2243/2240. 

Die Ortsumgehung 
wird als vierter Kno-
tenpunktsarm an die 
bestehende Einmün-
dung der St 2240 in 
die St 2240/2243 
zwischen Dormitz und 
Neunkirchen sicher 
angebunden. 

Die Ortsumgehung wird 
als vierter Knoten-
punktsarm an die be-
stehende Einmündung 
der St 2240 in die St 
2240/2243 zwischen 
Dormitz und Neunkir-
chen sicher angebun-
den. 

B) Beurteilungskriterien 

Raumordnung,  
Städtebau  

Aus städtebaulicher 
Sicht verbleibt die 
hohe Verkehrsbelas-
tung in der OD Dor-
mitz weiterhin, da 
keine Verkehrsverla-
gerung aus der OD 
heraus erfolgt. 

Städtebaulich günsti-
ger für die OD Dormitz 
als  Variante 1 jedoch 
aufgrund der Nähe zur 
bestehenden Bebau-
ung neue Betroffenhei-
ten und somit mit den 
Zielen der Raumord-
nung nicht vereinbar.  

Städtebaulich günsti-
ger für die OD Dormitz 
als  Variante 1 jedoch 
raumordnerisch wegen 
Kollision mit  natur-
schutzfachlichen Be-
langen mit den Zielen 
der Raumordnung 
nicht vereinbar. 

Städtebaulich günsti-
ger als die Varianten 1 
bis 3.  Raumordne-
risch am besten mit 
den Zielen der Raum-
ordnung vereinbar 
(Belang Naturschutz). 

Verkehrs-
verhältnisse 

Variante 1 trägt zu 
keiner Verbesserung 
der momentanen Ver-
kehrsverhältnisse bei. 
Geringste Trassie-
rungsproblematik, da 
Ausbau auf Bestand, 
daher nur geringe 
Änderung des Tras-
senverlaufs unter 
Beibehaltung der un-
zureichenden Erschei-
nungsform der bishe-
rigen Linie. Weiterhin 
Beibehalten der nega-
tiven Verkehrsverhält-
nisse in der OD. 

Ungünstige Verkehrs-
führung im südlichen 
Bereich durch zwei 
kurz aufeinander fol-
gende Einmündungen. 

Aufgrund der Topo-
graphie und senkrech-
ten Anschnitt der Hö-
henschichtlinien hohe 
Längsneigung, die 
sich negativ auf die 
Verkehrsverhältnisse 
auswirkt. 

Die OD Dormitz wird 
vollständig vom 
Durchgangsverkehr 
entlastet. 

 

Günstigere Längsnei-
gung als Variante 2. 

Die Varianten 3 und 4 
verbessern durch die 
Trennung des Durch-
gangsverkehrs vom 
Ziel- und Quellverkehr 
die Verkehrsverhält-
nisse entscheidend. 

Die OD Dormitz wird 
vollständig vom 
Durchgangsverkehr 
entlastet. 

Günstigere Längsnei-
gung als Variante 2. 

Die Varianten 3 und 4 
verbessern durch die 
Trennung des Durch-
gangsverkehrs vom 
Ziel- und Quellverkehr 
die Verkehrsverhält-
nisse entscheidend. 
Die OD Dormitz wird 
vollständig vom 
Durchgangsverkehr 
entlastet. 
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 Variante 1 
(Ausbaulinie) 
 

Variante 2 
(ortsnahe Linie) 
 

Variante 3 
(Vorentwurfslinie) 

Variante 4 
(Planfeststellungs-
linie) 

Straßenbauli-
che Infrastruk-
tur 
 

Keine zusätzlichen 
Knotenpunkte erfor-
derlich, jedoch Beibe-
halten der negativen 
Auswirkungen der 
bestehenden Staats-
straßeneinmündungen 
sowie der innerörtli-
chen Verkehrsproble-
matik. 

Die Varianten 2 – 4  
verbessern die Ver-
bindung des nordöstli-
chen Landkreises 
Erlangen-Höchstadt, 
insbesondere die der 
Marktgemeinde Neun-
kirchen a. Brand, an 
das Oberzentrum 
Erlangen. 

Aufnahme des stark 
zunehmenden Durch-
gangsverkehrs und 
des Schwerverkehrs 
ohne Belastung der 
Ortsdurchfahrt Dor-
mitz. 

Verbesserung der 
Verkehrssicherheit auf 
der Staatsstraße 2240. 

 

Die Varianten 2 – 4  
verbessern die Ver-
bindung des nordöstli-
chen Landkreises 
Erlangen-Höchstadt, 
insbesondere die der 
Marktgemeinde Neun-
kirchen a. Brand, an 
das Oberzentrum 
Erlangen. 

Aufnahme des stark 
zunehmenden Durch-
gangsverkehrs und 
des Schwerverkehrs 
ohne Belastung der 
Ortsdurchfahrt Dor-
mitz. 

Verbesserung der 
Verkehrssicherheit auf 
der Staatsstraße 2240. 

Die Varianten 2 – 4  
verbessern die Ver-
bindung des nordöstli-
chen Landkreises 
Erlangen-Höchstadt, 
insbesondere die der 
Marktgemeinde Neun-
kirchen a. Brand, an 
das Oberzentrum 
Erlangen. 

Aufnahme des stark 
zunehmenden Durch-
gangsverkehrs und 
des Schwerverkehrs 
ohne Belastung der 
Ortsdurchfahrt Dor-
mitz. 

Verbesserung der 
Verkehrssicherheit auf 
der Staatsstraße 2240. 

Lärm- und 
Schadstoffe 

Keine Verbesserung 
der Lärm- und Schad-
stoffsituation innerhalb 
der OD.  

Dadurch keine Entlas-
tung der Anlieger 

 

Lärmbelastung für die 
Wohngebiete am 
westlichen Ortsrand 
von Dormitz am 
Höchsten 

Lärmbelastung für die 
Wohngebiete am 
westlichen Ortsrand 
gegenüber der Varian-
te 2 um die Hälfte 
reduziert. 

Lärmbelastung für die 
Wohngebiete am 
westlichen Ortsrand 
gegenüber der Varian-
te 2 um die Hälfte 
reduziert.  

Lärmbelastung für die 
Wohnbebauung am 
nördlichen Ortsrand 
am Geringsten. 

 

 

 

 

 

C) Umweltauswirkungen 

Schutzgut 
Mensch 

 

Sehr starke akustische 
und optische Beein-
trächtigung aufgrund 
des Bestandsausbaus 
im Ortskern. 

Sehr starke optische 
und akustische Beein-
trächtigung aufgrund 
der Nähe zum Orts-
rand Dormitz.  

Sehr geringe optische 
und akustische Beein-
trächtigung durch 
Führung in deutlicher 
Entfernung zum Ort. 

Sehr geringe optische 
und akustische Beein-
trächtigung durch 
Führung in deutlicher 
Entfernung zu Dor-
mitz.. 
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 Variante 1 
(Ausbaulinie) 
 

Variante 2 
(ortsnahe Linie) 
 

Variante 3 
(Vorentwurfslinie) 

Variante 4 
(Planfeststellungs-
linie) 

Schutzgut 
Tiere und 
Pflanzen  

Keine zusätzliche 
Zerschneidungswir-
kung, keine Querung 
wertvoller Lebensräu-
me störungsempfindli-
cher europäisch ge-
schützter Arten, kein 
Verbotstatbestand 
nach § 42 BNatSchG 
zu erwarten. 

Geringste Zerschnei-
dungswirkung, Que-
rung wertvoller Le-
bensräume störungs-
empfindlicher europä-
isch geschützter Arten; 
Verbotstatbestände 
nach § 42 BNatschG 
durch Zerschneidung 
von Lebensräumen 
und damit Verlust von 
Brutvorkommen ge-
fährdeter und ge-
schützter Vogelarten 
voraussichtlich nur mit 
lebensraumverbes-
sernden Maßnahmen 
(sog. CEF-
Maßnahmen) zu ver-
meiden. Als betroffene 
Vogelarten sind u. a. 
Braunkehlchen, Feld-
lerche, Rebhuhn, 
Gartenrotschwanz und 
Wendehals zu nen-
nen. 

Starke Zerschnei-
dungswirkung, Que-
rung wertvoller Le-
bensräume störungs-
empfindlicher europä-
isch geschützter Arten; 
Verbotstatbestände 
nach § 42 BNatschG 
durch starke Zer-
schneidung von Le-
bensräumen und da-
mit Verlust von Brut-
vorkommen gefährde-
ter und geschützter 
Arten sowie Fleder-
mausquartieren ent-
lang der Rosenbacher 
Straße trotz lebens-
raumverbessernden 
Maßnahmen (sog. 
CEF-Maßnahmen) 
voraussichtlich nicht 
zu vermeiden. Als 
betroffene Arten sind 
u. a. Braunkehlchen, 
Feldlerche, Rebhuhn, 
Wendehals, Garten-
rotschwanz sowie 
Rauhautfledermaus 
und Bartfledermaus zu 
nennen. Alternativen-
betrachtung nach 
§ 43 (8) BNatSchG 
wahrscheinlich not-
wendig. 

Starke Zerschnei-
dungswirkung, Que-
rung wertvoller Le-
bensräume störungs-
empfindlicher europä-
isch geschützter Arten; 
Verbotstatbestände 
nach § 42 BNatschG 
durch starke Zer-
schneidung von Le-
bensräumen und da-
mit Verlust von Brut-
vorkommen gefährde-
ter und geschützter 
Arten nur durch le-
bensraumverbessern-
den Maßnahmen (sog. 
CEF-Maßnahmen) zu 
vermeiden. Als betrof-
fene Vogelarten sind 
Braunkehlchen, Feld-
lerche, Rebhuhn, 
Wendehals und Gar-
tenrotschwanz zu 
nennen.  

 Verlust von nach Art. 
7-12 BayNatSchG 
geschützten Gebieten: 
-  

Verlust von nach Art. 
7-12 BayNatSchG 
geschützten Gebieten: 
-  

Verlust von nach Art. 
7-12 BayNatSchG 
geschützten Gebieten: 
-  

Verlust von nach Art. 
7-12 BayNatSchG 
geschützten Gebieten: 
-  

 Kein Verlust von Bio-
topen nach Art. 13d 
BayNatSchG  

Querungslänge sons-
tiger Biotope: - 

Verlust von Biotopen 
nach Art. 13d Bay-
NatSchG durch Que-
rung von Brand- und 
Ebersbach nördlich 
von Dormitz 

Querungslänge sons-
tiger Biotope: 92 m 

Verlust von Biotopen 
nach Art. 13d Bay-
NatSchG durch Que-
rung von Brand- und 
Ebersbach nördlich 
von Dormitz 

Querungslänge sons-
tiger Biotope: 88 m 

Verlust von Biotopen 
nach Art. 13d Bay-
NatSchG durch Que-
rung von Brand- und 
Ebersbach nördlich 
von Dormitz 

Querungslänge sons-
tiger Biotope: 136 m  

Schutzgut Bo-
den 

Kein Verlust von Bö-
den. 

Verlust von Böden, 
jedoch kein Verlust 
von Böden mit beson-
deren Funktionen. 

 

Verlust von Böden, 
jedoch kein Verlust 
von Böden mit beson-
deren Funktionen. 

 

Verlust von Böden, 
jedoch kein Verlust 
von Böden mit beson-
deren Funktionen. 
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 Variante 1 
(Ausbaulinie) 
 

Variante 2 
(ortsnahe Linie) 
 

Variante 3 
(Vorentwurfslinie) 

Variante 4 
(Planfeststellungs-
linie) 

Schutzgut 
Wasser 

Kein Eingriff in Was-
sergewinnungsgebiet.  

Keine festgesetzten 
bzw. faktischen Über-
schwemmungsgebiete 
betroffen. 

 

Unwesentlicher Ein-
griff in Wasserschutz-
gebiet der „Mar-
loffsteiner Gruppe“.  

Die Trasse durch-
schneidet auf einer 
Länge von ca. 150 m 
ein faktisches Über-
schwemmungsgebiet 
zwischen dem Ebers-
bach und dem Brand-
bach. 

Starker Eingriff in 
Wasserschutzgebiet 
der „Marloffsteiner 
Gruppe“.  

Die Trasse durch-
schneidet auf einer 
Länge von ca. 150 m 
ein faktisches Über-
schwemmungsgebiet 
zwischen dem Ebers-
bach und dem Brand-
bach. 

Starker Eingriff in 
Wasserschutzgebiet 
der „Marloffsteiner 
Gruppe“.  

Die Trasse durch-
schneidet auf einer 
Länge von ca. 150 m 
ein faktisches Über-
schwemmungsgebiet 
zwischen dem Ebers-
bach und dem Brand-
bach. 

Schutzgut Kli-
ma / Luft 

Keine Beeinträchti-
gung bedeutender 
Leitbahnen, lufthygie-
nischer oder klimati-
scher Ausgleichsflä-
chen zu erwarten. 

Keine Beeinträchti-
gung bedeutender 
Leitbahnen, lufthygie-
nischer oder klimati-
scher Ausgleichsflä-
chen zu erwarten. 

Keine Beeinträchti-
gung bedeutender 
Leitbahnen, lufthygie-
nischer oder klimati-
scher Ausgleichsflä-
chen zu erwarten. 

Keine Beeinträchti-
gung bedeutender 
Leitbahnen, lufthygie-
nischer oder klimati-
scher Ausgleichsflä-
chen zu erwarten. 

Schutzgut 
Landschaftsbild 

Keine zusätzliche 
Beeinträchtigung zu 
erwarten.  

Stärkste Beeinträchti-
gung des Land-
schaftsbilds aufgrund 
des teilweisen Tras-
senverlaufs auf der 
Hangkante.  

Starke Beeinträchti-
gung des Land-
schaftsbilds durch 
Verlust des Feldgehöl-
zes entlang der Ro-
senbacher Straße. 

Geringe Beeinträchti-
gung des Land-
schaftsbilds durch 
kleinflächige Zer-
schneidung des Feld-
gehölzes entlang der 
Rosenbacher Straße. 

Schutzgut 
Kultur- und 
Sachgüter 

Keine Beeinträchti-
gung von Bau- 
und / oder Boden-
denkmälern. 

Keine Beeinträchti-
gung von Bau- 
und / oder Boden-
denkmälern. 

Keine Beeinträchti-
gung von Bau- 
und / oder Boden-
denkmälern. 

Keine Beeinträchti-
gung von Bau- 
und / oder Boden-
denkmälern. 

D) Statistische Daten 

Baulänge Ca.  950  m Ca. 1.900 m Ca.  1.950 m Ca.  2.000 m 

Flächenbedarf Ausbau auf Bestand; 
kein zusätzlicher Flä-
chenbedarf erforder-
lich 

Ca. 4,5 ha  Ca. 4,7 ha Ca.5,0 ha 

Längsneigung S max  =   3 % S max =   8 % S max =   6 % S max =  6 % 

E) Bewertung 

 
Ungünstig/Ziele wer-
den nicht erreicht Ungünstig Weniger günstig Günstig 

Tabelle 3.1 

3.3. Aussagen Dritter zu Varianten  
 

Während der Entwurfsbearbeitung wurde die Planung mit der Gemeinde Dormitz, der 
Unteren Naturschutzbehörde, den Wasserwirtschaftsämtern Kronach und Nürnberg 
sowie den Stadtwerken Erlangen (Zweckverband zur Wasserversorgung der Mar-
loffsteiner Gruppe) eingehend besprochen und dargestellt. Die Zustimmung zu den 
vorliegenden Plänen wurde kundgetan. 
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3.4. Ergebnis unter Berücksichtigung der „Ausbauvar iante“ 
 
 Unter Abwägung der vorstehend aufgeführten Vor- und Nachteile stellt sich die in den 

einzelnen Abschnitten erläuterte Variante 4  hinsichtlich aller Belange als die günstigs-
te Lösung dar. 
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4. Technische Gestaltung der Baumaßnahme 

 

4.1. Trassierung 
 
 Die Ortsumgehung Dormitz ist aufgrund ihrer Lage im Netz in die Kategorie A III ein-

zustufen (zwischengemeindliche Straßenverbindung).  
 

Die Entwurfsgeschwindigkeit wurde dementsprechend mit ve = 80 km/h gewählt. Die 
Geschwindigkeit v85 ergibt sich nach Anhang 1, Bild 33, der RAS-L 1995 bei einer Kur-
vigkeit von 97 gon/km zu 100 km/h. 

 
 Die Trassierungselemente sind so gewählt, dass innerhalb der gesamten Strecke keine 

Unstetigkeiten auftreten und somit eine ausgewogene Streckencharakteristik erreicht 
wird.  

 

Trassierungselemente 
 vorhandene      

Elemente 
Grenzwerte nach 

RAS-L 95 17 

Kurvenradius min R 350 m 250 m 

Klothoidenparameter min A 199 m 80 m 

Längsneigung max s 6,0 % 6,0 % 

Kuppenhalbmesser min Hk 5.500 m 4.400 m 

Wannenhalbmesser min Hw 4.000 m 1.300 m 

Höchstquerneigung max q 7.0 % 8.0 % 

Mindestquerneigung min q 2.5 % 2.5 % 

               Tabelle 4.1 
 
 Die Gesamtlänge der Baustrecke beträgt 2,000 km. 
 
 Die wesentlichen Zwangspunkte für die Linienführung in Grund- und Aufriss sind: 

�  Einmündung der St 2243 von Kalchreuth in die St 2240 am Baubeginn 
�  Einmündung der St 2240 von Kleinsendelbach in die St 2240 am Bauende 
�  Wasserschutzgebiet am Baubeginn 
�  vorhandene Biotope entlang der gesamten Baustrecke 
�  der öffentliche Feld- und Waldweg nach Rosenbach mit schützenswerten Gehöl-

zen 
  

Die erforderliche Haltesichtweite ist für den gesamten Bauabschnitt im Grund- und 
Aufriss vorhanden. 
Die Überholsichtweite ist aufgrund der bewegten Gradiente nicht gegeben. 

                                                
17 für ve = 80 km/h 
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4.2. Querschnitt 
 

4.2.1. Vorhandene und zukünftige Verkehrsbelastung 

 
Die vorhandene und zukünftige Verkehrsbelastung wurde für die Ortsumgehung Dor-
mitz in einem Verkehrsgutachten für die derzeit beplante Ortsumgehung Neunkirchen 
gegenüber dem Vorentwurf aktualisiert.  
Dabei wurden die verkehrlichen Auswirkungen großräumig für den östlichen Verdich-
tungsraum Erlangen unter Einbeziehung einer Verkehrsstudie für die Südumgehung 
Buckenhof-Uttenreuth-Weiher18 untersucht. Diese Maßnahme befindet sich derzeit im 
Planfeststellungsverfahren. Als Prognosehorizont wurde das Jahr 2025 gewählt.  
Das Verkehrsgutachten ist als Anhang 1 diesem Erläuterungsbericht beigefügt. Das 
wesentliche Ergebnis daraus, die vorhandene und die zukünftige Verkehrsbelastung 
im Planungsfall 2025 - mit den Ortsumfahrungen Uttenreuth-Buckenhof-Weiher und 
Neunkirchen - sind in nachfolgenden Bildern 4.1 und 4.2 dargestellt.  

Bild 4.1 – Analyse 2006 aus Verkehrsgutachten INOVAPLAN 200919 

 

                                                
18 siehe auch Bild 1.2 unter Ziff. 1.2 dieses Erläuterungsberichtes 
19 siehe Anhang 1 zu diesem Erläuterungsbericht - Verkehrsuntersuchung 



- 27 - 

 

 
 
 
 
 

Bild 4.2 – Planungsfall 2025 aus Verkehrsgutachten INOVAPLAN 200920 

 

4.2.2. Begründung des Querschnittes 

 
Der Querschnitt wurde auf Grundlage der RAS-Q 96 entsprechend der Verkehrsbelas-
tung und des hohen Schwerverkehrsanteiles (DTVSV = 700 Kfz/24h) als RQ 10,5 fest-
gelegt. Die gesamte Fahrbahnbreite für die Ortsumgehung beträgt somit 7,5 m.  
 
Durchgehende Strecke 

Entsprechend der Verkehrsstärke wurde gemäß RAS-Q 96 für die durchgehende 
Fahrbahn der St 2240neu der zweistreifige Regelquerschnitt RQ 10,5 gewählt.  

 
Fahrbahn = 2 x 3,75 m = 7,50 m 
Bankett = 2 x 1,50 m = 3,00 m 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Kronenbreite    10,50 m 

  
 

                                                
20 siehe Anhang 1 zu diesem Erläuterungsbericht - Verkehrsuntersuchung 
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Anschlussäste an die Kreisverkehre 

Die Anschlussäste an den Kreisverkehr Süd bzw. den Kreisverkehr Nord werden ent-
sprechend der Darstellung im Lageplan21 in Anlehnung an den Bestand angepasst.  
 
Einmündung Erleinhofer Straße 

Die Anbindung der Erleinhofer Straße an die Umgehungsstraße wird, in Abstimmung 
mit der Gemeinde Dormitz, als RQ 7,5 ausgeführt: 
 

 Fahrspur = 2 x 2,75 m = 5,50 m 
 Bankett = 1,00 m = 1,00 m 
 Rinne/Bankett = 1,00 m = 1,00 m 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Kronenbreite    7,50 m 

 
 Öffentliche Feldwege  

 Alle öffentlichen Feld- und Waldwege werden entsprechend der Darstellung in den 
Lageplänen22 gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 904 – Richtlinien für den ländlichen 
Wegebau – ausgeführt. 

 
 Geh- und Radwege 

 Der Geh- und Radweg im Bereich des Kreisverkehres Süd wird mit einer Breite von 
2,50 m hergestellt. 

 Ebenso wird der Geh- und Radweg entlang des südlichen Anschlussastes des Kreis-
verkehrs Nord mit einer Breite von 2,5 m ausgeführt.  

  

4.2.3. Bauklasse und Fahrbahndeckschicht 

 
 Die Ermittlung der Bauklasse wurde gem. RStO 01 auf Grundlage der bemessungsre-

levanten Beanspruchung B durchgeführt. Es ergibt sich die Bauklasse III für die ge-
samte Ortsumgehung von Dormitz. Die Fahrbahndeckschicht wird mit lärmmindernder 
Straßenoberfläche ausgeführt. Lärmmindernde Straßenoberflächen sind Fahrbahnbe-
läge, bei denen aufgrund neuer bautechnischer Entwicklungen eine dauerhafte Lärm-
minderung nachgewiesen werden kann. Im Falle der Ortsumgehung Dormitz wird eine 
Asphaltbauweise angewendet, die eine Lärmminderung von 2 dB(A) erreicht. 

  

  
 
 
 
 

                                                
21 siehe Unterlagen 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 - Lagepläne 
22 siehe Unterlage 7.1.1 - Lageplan 
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4.2.4. Befestigung der Geh- und Radwege und öffentl ichen Feld- und Waldwege 

  
 Die Geh- und Radwege werden mit einer Asphalttrag- und einer Asphaltdeckschicht  

befestigt.  
 Die öffentlichen Feld- und Waldwege werden entsprechend Arbeitsblatt DWA-A 904 – 

Richtlinien für den ländlichen Wegebau – mit asphalt- bzw. hydraulisch gebundener 
Deckschicht entsprechend der Darstellung im Lageplan ausgeführt.  

 Die Bankette entlang der Staatsstraße 2240 werden aus Gründen der Standfestigkeit 
und der Unterhaltung (Reduzierung des Mähgutes) nicht humusiert sondern mit steini-
gem Material standfest ausgebildet und der Sukzession überlassen. 

 

4.2.5. Bautechnische Maßnahmen in Wasserschutzgebie ten 

 
Die Neuplanung der Ortsumgehung von Bau-km 0-030 (Baubeginn St 2243) bis Bau-
km 0+370 sowie der Kreisverkehr Süd mit den Anschlussästen an die St 2240alt ver-
laufen im Wasserschutzgebiet der Brunnen I bis III des „Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Marloffsteiner Gruppe“. 

Aufgrund  

·  der Grundwasserfließrichtung in Richtung Süden,  
·  des hohen Grundwasserspiegels (ca. 7 m unter Gelände),  
·  der geringen Deckschichtstärke, 
·  der geringen Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung (hohe Durchlässigkeit 

des anstehenden Bodens), 
·  der unmittelbaren Nähe zur Schutzzone II und des Fassungsbereiches der Brun-

nen,  

werden die Querschnitte in Anlehnung an die Prinzipskizzen der RiStWag 2002 – 
Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten – 
nach  Schutzzone II ausgeführt, um diesen äußerst sensiblen Bereich wirkungsvoll zu 
schützen.  

Nähere Angaben zur Ausführung sind dem Bauwerksverzeichnis23 und den Regel-
querschnitten24 zu entnehmen. 

 

 

 

 

 
 

                                                
23 siehe Unterlage 7.2 – Bauwerksverzeichnis  
24 siehe Unterlage 6 – Regelquerschnitte  
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4.3. Kreuzungen und Einmündungen, Änderungen im Weg enetz 
 

4.3.1. Kreuzung der St 2243/2240alt/2240neu bei Bau -km 0+161 (Kreisverkehr Süd) 

 
Die bestehende Einmündung der St 2243 von Kalchreuth in die St 2240 zwischen Wei-
her und Dormitz erhält aufgrund des geänderten Netzes (Hinzukommen eines weiteren 
Knotenpunktarmes) völlig neue Verkehrsstrombelastungen.  
Um einen möglichst gleichmäßigen Verkehrsfluss mit geringen Wartezeiten und um 
die größtmögliche Verkehrssicherheit zu erreichen, wird der Knotenpunkt als Kreisver-
kehrsplatz ausgebildet.  

Der Kreisverkehr ist entsprechend dem „Merkblatt für die Anlage von kleinen Kreisver-
kehrsplätzen (2006)“ mit einem Außendurchmesser von D = 40 m und einer Breite der 
Kreisfahrbahn von B = 6,5 m geplant.  

Aus Verkehrssicherheitsgründen werden die Zufahrten an den Kreisverkehr tangential 
angebunden. 
Der straßenbegleitende Geh- und Radweg entlang der bestehenden St 2240 zwischen 
Dormitz und Weiher wird im Bereich des Kreisverkehres verlegt und im nördlichen Ast 
höhengleich überführt. 
Westlich des Kreisverkehres wird der Geh- und Radweg Richtung Weiher als öffentli-
cher Feld- und Waldweg mit einer Breite von 3,0 m weitergeführt. Er dient zur Er-
schließung der nord-westlich des Kreisverkehres liegenden Flurstücke. 

 

4.3.2. Einmündung der Erleinhofer Straße bei Bau-km  1+717  

 
Die Erleinhofer Straße wird bei Bau-km 1+717 durch die Neubaustrecke unterbrochen. 
Entsprechend den Planunterlagen wird sie, nördlich der St 2240neu, verkehrsgerecht 
an die Ortsumgehung  angeschlossen. 

Die Ausbildung der Einmündung erfolgt – aufgrund der hohen Verkehrsbelastung – 
nach Grundform I der RAS-K-1 1988 mit Dreiecksinsel, Fahrbahnteiler und Ausfahr-
keil.  

Um die Verbindung zwischen der Ortslage von Dormitz und Erleinhof bzw. dem ge-
planten Gewerbegebiet „Langenau“ für den Geh- und Radverkehr aufrecht zu erhalten, 
wird bei Bau-km 1+720 eine Querungsmöglichkeit geschaffen25. Über Fahrbahnteiler, 
Dreiecksinsel und anschließendem Geh- und Radweg ist die gefahrlose Überquerung 
der St 2240neu und die Weiterführung der Fußgänger und Radfahrer gewährleistet.  

Die Anschlusslänge des Einmündungsastes beträgt ca. 115 m. 

 
 

                                                
25 siehe Unterlage 7.1.1 - Lageplan 
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4.3.3. Kreuzung der St 2240/2243/2240alt bei Bau-km  1+876 (Kreisverkehr Nord) 

 
Die bestehende Einmündung der St 2240 von Kleinsendelbach in die St 2240/St 2243 
zwischen Dormitz und Neunkirchen erhält aufgrund des geänderten Netzes (Hinzu-
kommen eines weiteren Knotenpunktarmes) völlig neue Verkehrsstrombelastungen.  
Um einen möglichst gleichmäßigen Verkehrsfluss mit geringen Wartezeiten und um 
die größtmögliche Verkehrssicherheit zu erreichen, wird der Knotenpunkt als Kreisver-
kehrsplatz ausgebildet.  

Der Kreisverkehr ist entsprechend dem „Merkblatt für die Anlage von kleinen Kreisver-
kehrsplätzen (2006)“ mit einem Außendurchmesser von D = 40 m und einer Breite der 
Kreisfahrbahn von B = 6,5 m geplant.  

Der straßenbegleitende Geh- und Radweg entlang der St 2240alt (südliche Knoten-
punktzufahrt) wird in östliche Richtung verlegt und im Bereich des Kreisverkehres in 
Höhe von Bau-km 1+880 wieder an den bestehenden Geh- und Radweg zwischen 
Dormitz und Neunkirchen angebunden. Der weiterführende Geh- und Radweg Rich-
tung Neunkirchen bleibt unverändert. 
 

4.3.4. Änderungen im Wegenetz 

 
St 2240neu 

 
 Das öffentliche Straßen- und Wegenetz wird durch den Neubau der Ortsumgehung 

von Dormitz ergänzt. Die Neuplanung wird zum Zeitpunkt der Verkehrsübergabe zur 
Staatsstraße gewidmet. 

 
 St 2240alt zwischen Dormitz und Weiher 
 
 Die bestehende St 2240alt wird zwischen dem Fahrbahnrand des Kreisverkehres Süd 

und der OD-Grenze von Dormitz – OD (V) bei Abschnitt 460/Station 0,616 – zur Ge-
meindeverbindungsstraße umgestuft.  

 
 St 2240alt - Ortsdurchfahrt 
 
 Die bestehende Ortsdurchfahrt von Dormitz wird innerhalb der OD-Grenzen von Ab-

schnitt 460/Station 0,616 bis Abschnitt 460/Station 1,519 zur Ortsstraße abgestuft. 
 
 St 2240alt zwischen Dormitz und Neunkirchen 
 
 Die bestehende St 2240alt wird zwischen dem Fahrbahnrand des Kreisverkehres Nord 

und der OD-Grenze von Dormitz – OD (V) bei Abschnitt 460/Station 1,519 – zur Ge-
meindeverbindungsstraße umgestuft. 
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 Geh- und Radwegenetz 
 
 Der Geh- und Radweg zwischen Dormitz und Weiher wird zwischen Dormitz und dem 

Kreisverkehr Süd (Bau-km 0+198 bis Bau-km 0+282 der St 2240alt) entsprechend der 
Darstellung in den Planunterlagen26 verlegt.  

 Zwischen Weiher und dem Kreisverkehr Süd (Bau-km 0+051 bis Bau-km 0+198 der   
St 2240alt) wird der bestehende Geh- und Radweg entsprechend der Darstellung im 
Lageplan verlegt und zum öffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet. Dieser dient zur 
Erschließung der nord-westlich des Kreisverkehrs liegenden Flurstücke und wird bei 
Bau-km 0+054 verkehrsgerecht an die St 2240alt angebunden.  

 Der von Weiher kommende Geh- und Radweg wird in Höhe von Bau-km 0+027 an den 
vorgenannten öffentlichen Feld- und Waldweg angebunden. 

Im Bereich des Kreisverkehres zwischen Bau-km 0+198 und Bau-km 0+282 der         
St 2240alt wird der bestehende Geh- und Radweg verlegt und im nördlichen Ast hö-
hengleich überführt27. 

  
 Untergeordnetes Wegenetz 
  

Die Erschließung der nord-westlich des Kreisverkehres Süd liegenden Flurstücke er-
folgt bislang direkt über die St 2240alt. Zukünftig erfolgt der Anschluss bei Bau-km 
0+054 der St 2240alt über den öffentlichen Feld- und Waldweg zwischen Bau-km 
0+051 bis Bau-km 0+198 der St 2240alt und einen neu anzulegenden Weg zwischen 
Bau-km 0+168 und Bau-km 0+320, der westlich der Umgehungstrasse verläuft28. 

Zur Erschließung der östlich der Neubaustrecke liegenden Flurstücke (Fl.-Nrn. 639, 
640, 641, 657, 658, 693) wird zwischen Bau-km 0+505 und Bau-km 0+630 ein Grün-
weg angelegt. 

Durch die Ortsumgehungstrasse werden die öffentlichen Feld- und Waldwege bei    
Bau-km 0+588, Bau-km 0+690 und Bau-km 0+800 unterbrochen. 

Um die Erschließung sicherzustellen werden zwischen Bau-km 0+560 und Bau-km 
1+170 (westseitig) sowie zwischen Bau-km 0+750 und Bau-km 0+860 (ostseitig) Paral-
lelwege zur St 2240neu, entsprechend der Darstellung im Lageplan29, angelegt.  

Zwischen Bau-km 1+150 (öffentlicher Feld- und Waldweg Dormitz-Rosenbach) und 
Bau-km 1+717 (Einmündung der Erleinhofer Straße) wird eine Vielzahl von Flurstü-
cken durchschnitten. Um auch hier die Erschließung sicher zu stellen werden zwischen  
Bau-km 1+145 und Bau-km 1+320 (östlich) sowie zwischen Bau-km 1+296 und      
Bau-km 1+460 (westlich), zur St 2240neu parallel verlaufende,  öffentliche Feld- und 
Waldwege angelegt. Die detaillierte Darstellung kann dem Lageplan30 entnommen 
werden. 

                                                
26 siehe Unterlage 7.1.1 – Lageplan  
27 siehe Unterlage 7.1.1 – Lageplan  
28 siehe Unterlage 7.1.1 – Lageplan und Unterlage 7.2 – Bauwerksverzeichnis  
29 siehe Unterlage 7.1.1 – Lageplan und Unterlage 7.2 – Bauwerksverzeichnis  
30 siehe Unterlage 7.1.1 – Lageplan und Unterlage 7.2 – Bauwerksverzeichnis  



- 33 - 

 

 
 
 
 
 

 Durch die Trasse werden die zwischen Ebersbach und Brandbach südlich der Neu-
baustrecke liegenden Flurstücke vom landwirtschaftlichen Wegenetz abgetrennt. In 
Höhe von Bau-km 1+765 wird südlich ein Parallelweg zum Ebersbach angelegt und an 
die St 2240neu angeschlossen. 

  

4.3.5. Feld- und Waldwegeinmündungen / Erschließung  der Grundstücke 

 
 Feldwegeinmündungen 
 
 Die Feldwegeinmündungen in die St 2240neu werden verkehrsgerecht angeschlos-

sen31. 
  
 
 Erschließung der Grundstücke / Zufahrten 
 
 Die Erschließung der Einzelgrundstücke wird, sofern Änderungen gegenüber dem Be-

stand erforderlich werden, angepasst. 
  

4.4. Verkehrssicherheit der gewählten Lösung 
  

Durch den Bau von Kreisverkehrsanlagen anstelle der Einmündungen wird eine 
höchstmögliche Verkehrssicherheit im Bereich der Knotenpunkte erreicht32. 

 Die derzeitigen Planungsrichtlinien für Trassierung, für die Querschnittswahl und für 
die Wahl und Ausbildung der Knotenpunkte gewährleisten eine hohe Verkehrssicher-
heit der Maßnahme.  

 Durch die Ortsumgehung wird der innerörtliche Verkehr von Dormitz auf den Ziel- und 
Quellverkehr reduziert, wodurch die Verkehrssicherheit in der Ortsdurchfahrt deutlich 
verbessert wird. 

Die verkehrsgerechte Ausbildung der Maßnahmen, zusammen mit der konsequenten 
Trennung der Verkehrsarten, hier vor allem die Führung des landwirtschaftlichen Ver-
kehrs auf untergeordneten Wegen, bringt eine zusätzliche Sicherheit für den Ver-
kehrsablauf. 

 

4.5. Baugrund/Erdarbeiten 
 

 Grundwasser wurde auf der durchgehenden Strecke nicht festgestellt. Lediglich im 
Bereich des Brand- und des Ebersbaches wurde in einer Tiefe von 2,50 m unter Ge-
lände Grundwasser angebohrt. 

                                                
31 siehe Unterlagen 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 – Lagepläne  
32 siehe auch Ziff. 2.3.5 dieses Erläuterungsberichtes 
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4.6. Entwässerung 
 

Oberflächenentwässerung 
 

 Die vom Staatlichen Bauamt vorgeschlagene Oberflächenentwässerung der               
St 2240neu wurde mit den Wasserwirtschaftsämtern Kronach und Nürnberg abge-
stimmt und im Wesentlichen festgelegt. Es wurde nachgewiesen, dass die vorgesehe-
ne Regenwasserbehandlung und die Einleitung der Straßenwässer in die Vorfluter 
nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153 in qualitativer und quantitativer Hinsicht durchge-
führt werden kann.  
Die Regenrückhaltebecken wurden nach Merkblatt ATV-DVWK-A 117 bemessen.      
Die Leistungsfähigkeit von Muldenversickerungen wurde entsprechend ATV-DVWK-  
M 138 nachgewiesen. 

Insgesamt wurde die Straßenentwässerung der St 2240 in sechs Entwässerungsab-
schnitte unterteilt. Nähere Angaben hierzu sind Unterlage 13 zu entnehmen.  

 Den Einleitungsstellen in die Vorfluter Schwabach, Ebersbach und Brandbach sind 
aufgrund der Mehrversiegelung und der dadurch entstehenden Abflussverschärfung 
folgende Ausgleichsmaßnahmen vorgeschaltet: 

 
  Bau-km 0-230 :  RRB mit Leichtflüssigkeitsabscheider V = 530 m3 
  Bau-km 1+700: RRB mit Leichtflüssigkeitsabscheider V = 150 m3 
  Bau-km 1+860 : Leichtflüssigkeitsabscheider   O = 80 m2 
 
 
 Wasserschutzgebiete 

 
Gem. § 19 WHG/Art. 35 BayWG durchschneidet die Maßnahme ein vorhandenes 
Wasserschutzgebiet des „Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Marloffsteiner 
Gruppe“ als Versorgungsunternehmen in folgenden Bereichen: 
 
 Bau-km 0-030  bis Bau-km 0+135 (St 2243):   Schutzzone II 
 Bau-km 0+135 bis Bau-km 0+370 (St 2240neu):   Schutzzone III 
 Bau-km 0-012  bis Bau-km 0+425 (St 2240alt): Schutzzone III 
 
Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung ist wegen der Durchlässigkeit des 
anstehenden Bodens (kf-Wert > 5 x 10-4 m/s) und des relativ hohen Grundwasserspie-
gels (im Mittel 7 m unter der Geländeoberfläche) sehr gering. 

Zusammen mit 

·  der Grundwasserfließrichtung in Richtung Süden,  
·  der geringen Deckschichtstärke, 
·  der unmittelbaren Nähe zur Schutzzone II und des Fassungsbereiches der Brun-

nen (ca. 70 m),  

ist das Gefährdungspotenzial für das Wasserschutzgebiet sehr hoch. 
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Deswegen wird die Ausbildung der Querschnitte auch in der Schutzzone III an die 
Konstruktion für die Schutzzone II – entsprechend der Prinzipskizzen für Straßenquer-
schnitte der RiStWag33 – angelehnt und zumindest eine zusätzliche Folienabdichtung 
eingebaut um diesen äußerst sensiblen Bereich wirkungsvoll zu schützen.  

Die detaillierte Ausbildung der Straßenquerschnitte ist den Darstellungen in den Plan-
unterlagen34 zu entnehmen. 

Als zusätzlicher Schutz der Wasserschutzzone wird bei Bau-km 0+415 ein Leichtflüs-
sigkeitsabscheider errichtet, der das Oberflächenwasser vor der Durchleitung durch 
das Wasserschutzgebiet im „Fall des Falles“ von Leichtflüssigkeiten trennen kann. 

 
Überschwemmungsgebiete 
 
Im Bereich zwischen Bau-km 1+700 und Bau-km 1+850 kreuzt die Neuplanung den 
Ebersbach und den Brandbach35. Entsprechend dem „Informationssystem Über-
schwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“36 ist dieser Bereich als „Wassersensibler 
Bereich“37 angegeben. Ein amtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet existiert 
jedoch nicht. 

In Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Kronach wurde für den Ebersbach und 
den Brandbach eine zweidimensionale hydraulische Berechnung in Auftrag gegeben 
um die Auswirkungen der neuen Trasse auf das Abflussverhalten der Gewässer im 
Hochwasserfall HQ100 zu untersuchen und zu prüfen, ob die im Vorentwurf gewählten 
Bauwerke für den Ebersbach bzw. den Brandbach ausreichend dimensioniert sind.  
Dazu wurden vom Wasserwirtschaftsamt Kronach die Scheitelabflüsse der Gewässer 
sowie die Laser-Scanning-Daten zur Verfügung gestellt. 

Als Ergebnis konnte festgestellt werden, dass der gewählte Durchlassquerschnitt für 
den Brandbach ausreicht, der Durchlass für den Ebersbach jedoch einen nicht akzep-
tablen Aufstau im Bereich der Fl.-Nr. 417 verursacht.  

Infolgedessen wurden mehrere Brückenquerschnitte hinsichtlich der Wasserspiegeler-
höhung bei HQ100 im Planfall untersucht und iterativ berechnet. Im Ergebnis wurde 
ein Rechteckquerschnitt für den Ebersbach mit einer Lichten Weite LW = 8,0 m festge-
legt, der eine Wasserspiegelerhöhung gegenüber dem HQ100 im Bestand von nun-
mehr ca. 0,25 m verursacht. Dazu ist anzumerken, dass bei einem HQ100 im Bestand 
um das Gebäude auf Fl.-Nr. 417 bereits Fließtiefen zwischen 0,5 m und 1.0 m berech-
net wurden38, so dass – rein rechnerisch – die Fließtiefe im Hochwasserfall zwischen  
25 % und 50 % zunimmt.  
Eine weitere Vergrößerung der Lichten Weite würde aufgrund des unterstromigen 
Rückstaus keine nennenswerte Verbesserung der Abflussverhältnisse erbringen, so 
dass aus bautechnischer Sicht keine weitere Verbesserung im Bereich der Fl.-Nr. 417 

                                                
33 Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten 
34 siehe Unterlage 6 - Straßenquerschnitte 
35 siehe Unterlage 7.1.1 - Lageplan 
36 Quelle: Wasserwirtschaftsverwaltung Bayern 
37 siehe Unterlage 13.2 – Entwässerungskonzept und Bild 6.1 
38 siehe Unterlagen 13.9 bis 13.11 - Fließtiefendarstellung 
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möglich ist. Die sich daraus ergebende Minderung des Verkehrswertes für das Grund-
stück kann im Rahmen entschädigungsrechtlicher Grundsätze ausgeglichen werden.   

Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Dormitz und Erleinhof, die zukünftig auch 
das Gewerbegebiet „Langenau“ erschließen soll, wurde für die hydraulische Berech-
nung gegenüber dem Bestand fiktiv höher gelegt, um für die Fahrbahn die Hochwas-
serfreiheit zu erreichen.  

Weitere Einzelheiten können der hydrotechnischen Untersuchung39 entnommen wer-
den. 

 

4.7. Ingenieurbauwerke 
 

4.7.1. Brücke über öffentlichen Feld- und Waldweg D ormitz /Rosenbach – BW 1-1  

 
Bei Bau-km 1+144 kreuzt die Staatsstraße 2240neu den öffentlichen Feld- und Wald-
weg Fl.-Nr. 623/2 zwischen Dormitz und Rosenbach und wird mit einem Bauwerk (BW 
1-1) überführt. Die westliche Flügelwand des südlichen Brückenwiderlagers wird so 
weit verlängert, dass die Dammböschung die dort bestehenden alten Eichen (Konflikt-
bereich K 4) 40 nicht beeinträchtigen kann. 

Technische Daten des Bauwerkes: 

Lichte Weite: 15,0 m 
Lichte Höhe: 4,5 m  
Kreuzungswinkel: 78 gon 
Brückenklasse:  FB 101 
 
Die lichte Weite des Brückenbauwerkes ist erforderlich, um den Hohlweg in seiner 
Struktur zu erhalten, da dieser von den dort vorkommenden Fledermausarten als Flug-
route genutzt wird.  
 

4.7.2. Brücke über den Ebersbach – BW 1-2 

 
Die Neubaustrecke kreuzt bei Bau-km 1+749 den Ebersbach und wird mit einem Bau-
werk (BW 1-2) überführt. Die Dimensionierung des Brückenbauwerkes erfolgte iterativ 
mit Hilfe einer hydraulischen Berechnung, um so das bestmögliche Kosten-
Nutzenverhältnis zu erzielen41.  
 
 
 

                                                
39 einsehbar beim Staatlichen Bauamt Bamberg 
40 siehe Unterlage 12.1, Ziff. 4.5 – Erläuterungsbericht zum landschaftspflegerischen Begleitplan 
41 siehe auch Ziff. 4.6 dieses Erläuterungsberichtes 
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Technische Daten des Bauwerkes: 

Lichte Weite: 8,0 m 
Lichte Höhe: 1,4 m  
Kreuzungswinkel: 72 gon 
Brückenklasse:  FB 101 
 

4.7.3. Brücke über den Brandbach – BW 1-3 

 
Bei Bau-km 1+852 kreuzt die Neubaustrecke den Brandbach und wird mit einem Bau-
werk (BW 1-3) überführt. Die Abmessungen des Bauwerkes wurden aus dem Vorent-
wurf und der damaligen Berechnung übernommen. Die Leistungsfähigkeit konnte 
durch eine zweidimensionale hydraulische Berechnung nachgewiesen werden42.   

Technische Daten des Bauwerkes: 

Lichte Weite: 3,7 m 
Lichte Höhe: 2,7 m  
Kreuzungswinkel: 103 gon 
Brückenklasse:  FB 101 
 

4.7.4. Brücke über Geh- und Radweg – BW 1-4  

 

Der östliche Anschlußast des Kreisverkehres Nord kreuzt bei Bau-km 1+902 einen be-
stehenden Rahmendurchlass (BW 1-4), der den Geh- und Radweg zwischen Dormitz 
und Neunkirchen unterführt.  

Dieser Rahmendurchlass wird durch eine aufgesetzte Brückenplatte der neuen Gra-
diente angepasst. Die Brückenkappen werden entsprechend den Fahrbahnrändern er-
neuert. 

Technische Daten des Bauwerkes: 

Lichte Weite: 3,0 m 
Lichte Höhe: 2,5 m  
Kreuzungswinkel: 100 gon 
Brückenklasse:  FB 101 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42 siehe auch Ziff. 4.6 dieses Erläuterungsberichtes 



- 38 - 

 

 
 
 
 
 

4.8. Straßenausstattung 
 
 Die St 2240 erhält die Grundausstattung mit Dauermarkierung und Leiteinrichtungen. 

Die Beschilderung und Markierung wird durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde 
festgelegt. 

 Rückhaltesysteme sind erforderlich im gesamten Bereich der Wasserschutzzonen II 
und III  und grundsätzlich in den Dammbereichen > 3,0 m und werden entsprechend 
den „Richtlinien für abweisende Schutzeinrichtungen an Straßen (RPS)“ angebracht. 

 

4.9. Besondere Anlagen 
 
 - entfällt - 
 

4.10. Öffentliche Verkehrsanlagen 
 
 - entfällt - 
 

4.11. Leitungen 
 
 Sämtliche von der Planung betroffenen Versorgungsträger wurden im Vorfeld der Pla-

nung beteiligt und haben ihre Bestandspläne zur Verfügung gestellt bzw. ihre Pla-
nungsabsichten mitgeteilt.  

 Die kreuzenden bzw. parallel zur Baustrecke verlaufenden Ver- und Entsorgungsanla-
gen werden in Anpassung an die neuen Verhältnisse - soweit erforderlich – umgebaut 
bzw. gesichert43.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
43 siehe Unterlage 7.1.1 – Lageplan und Unterlage 7.2 – Bauwerksverzeichnis   
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5. Schutzmaßnahmen 

 
 

5.1. Lärmschutzmaßnahmen 
 
 Durch den Neubau der Staatsstraße St 2240 sind gemäß Verkehrslärmschutzrichtlinie 

1997 VI 10.1 (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV § 1 Abs. 2) die Anspruchs-
voraussetzungen für den Lärmschutz durch bauliche Maßnahmen gegeben. Die Aus-
wirkungen des Verkehrslärms der Neubaustrecke sind deshalb hinsichtlich der Lärm-
vorsorge zu untersuchen. 

 Die Anbindung der bestehenden Verkehrswege an die Neubaustrecke (St 2240alt 
Weiher–Dormitz bzw. St 2243/St 2240alt Neunkirchen–Dormitz über die beiden Kreis-
verkehre) stellen gemäß der VLärmSchR 97 VI 10.1 keinen „erheblichen baulichen 
Eingriff“ dar, da diese Eingriffe nicht auf eine Steigerung der verkehrlichen Leistungs-
fähigkeit der Straße abzielen. Somit sind die Anspruchsvoraussetzungen für den Lärm-
schutz für die Kreisverkehrsäste der bestehenden Staatsstraßen nicht gegeben.      

Entsprechend der Verkehrslärmschutzverordnung dürfen beim Bau einer öffentlichen 
Straße die folgenden Immissionsgrenzwerte gemäß § 2 Abs. 1 nicht überschritten wer-
den: 
 
1) Krankenhäuser, Schulen, Kur- und  
 Altenheime     57/47  db(A)  (Tag/Nacht) 
 
2) reine und allgemeine Wohngebiete, 
 Kleinsiedlungsgebiete   59/49  db(A)  (Tag/Nacht) 
 
3) Kerngebiete, Dorfgebiete, 
 Mischgebiete     64/54  db(A)  (Tag/Nacht) 
 
4) Gewerbegebiete    69/59  db(A)  (Tag/Nacht) 

 
 Die zulässige Art der baulichen Nutzung für die angrenzenden Grundstücke ist im La-

geplan44 dargestellt. Daraus ergeben sich die vorgenannten Immissionsgrenzwerte für 
Tag und Nacht.  

Die Trasse der Verlegung wurde unter Berücksichtigung der planerischen Zwangs-
punkte in Lage und Höhe so optimiert, dass die Immissionen für die bebauten Berei-
che möglichst gering werden. 

 Grundlage für die lärmtechnische Berechnung sind die Prognosewerte für das Jahr 
2025 (siehe Abschnitt 4.2). 

 Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von vzul = 50 km/h bzw. 70 km/h vor der Kreisfahr-
bahn ist bei der Berechnung berücksichtigt.  

                                                
44 siehe Unterlage 7.1.1 – Lageplan   
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 Das Ergebnis der lärmtechnischen Untersuchung ist in Unterlage 11 aufgelistet und in 
den Lageplänen45 dargestellt. Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass Lärmvorsorge an 
keiner der angrenzenden baulichen Anlagen durchzuführen ist. 

  
 

5.2. Maßnahmen in Wassergewinnungsgebieten 
 

Der Straßenkörper der durchgehenden Strecke sowie auch der Kreisverkehr und des-
sen Anschlußäste im Bereich der Wasserschutzgebiete werden, wie unter Ziff. 4.5 er-
läutert, nach RiStWag 2002 ausgebildet46.  

 
 

5.3. Sonstige Schutzmaßnahmen (Naturschutz/Artensch utz) 
 

Für einzelne Eichen an der Rosenbacher Straße sind Schutzmaßnahmen zur Erhal-
tung vorgesehen. Durch Ausbildung eines Wurzelvorhangs (S5), Kroneneinkürzung 
(S2) und Kronensicherungsschnitte (S3) vor der Baumaßnahme sowie Verzicht auf 
Bodenauftrag im Wurzelbereich (S4) während und nach der Maßnahme werden die al-
ten Eichen innerhalb des Feldgehölzes erhalten.  
Der Verlauf der Trasse wurde hinsichtlich Lage und Ausprägung aus ökologischen 
Gründen zur Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft gem. Art. 6a Abs. 1 
BayNatSchG optimiert. So wurde insbesondere eine Verschiebung der Trasse Rich-
tung Westen entlang der Rosenbacher Straße und eine Verlängerung der Brücke vor-
genommen, sowie auf eine Tieferlegung der Gemeindeverbindungsstraße verzichtet 
und daher die Eingriffsschwere in das vorhandene Feldgehölz gegenüber der ur-
sprünglichen Planung deutlich minimiert. An den Außenrändern des Feldgehölzes sind 
im Querungsbereich der Straße Schutzpflanzungen vorgesehen, die Fledermäuse da-
vor abhalten, bei ihrem Flug entlang des Waldrandes direkt auf die Straße zu gelan-
gen. Durch die Errichtung von einem Absetz- und Regenrückhaltebecken wird die Be-
lastung des vorhandenen natürlichen Gewässersystems möglichst gering gehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
45 siehe Unterlage 3 – Luftbild und Unterlage 7.1.1 – Lageplan  
46 siehe Unterlage 6 – Straßenquerschnitte und Unterlage 13 
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6. Ausgleichsmaßnahmen zur Erhaltung von Überschwem -
mungsgebieten 

 
 

 
Im Bereich zwischen Bau-km 1+700 und Bau-km 1+850 kreuzt die Neuplanung den 
Ebersbach und den Brandbach47. Entsprechend dem „Informationssystem Über-
schwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ ist dieser Bereich als „Wassersensibler 
Bereich“ angegeben. Ein amtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet existiert je-
doch nicht. 

Bild 6.1: Informationssystem überschwemmungsgefährdete  
     Gebiete in Bayern 

  
Durch den Neubau der St 2240 im Überschwemmungsgebiet wird der Retentionsraum 
im Bereich der Einmündung der „Erleinhofer Straße“ und im Bereich des Brandbaches 
um ein Volumen von ca. 2.100 m3 abgemindert48.  
 

                                                
47 siehe Unterlage 7.1.1 - Lageplan 
48 siehe Unterlage 13.11 – Lageplan Retentionsverlust 

OU Dormitz 
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Dieser Retentionsraumverlust wird ausgeglichen, indem man einen Teilbereich der 
Dammböschung aus der nicht mehr benötigten Fläche der St 2240alt sowie Teilflä-
chen aus den Fl.-Nrn. 408 und 409 abträgt (siehe nachfolgendes Bild 6.2). 
 

Bild 6.2: Retentionsraumausgleich  
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7. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Schutz von N atur 
und Landschaft 

 
 
Die vom Neubau betroffenen Offenlandbiotopflächen (vgl. Tab. 1., Kap. 8.1; Unterlage 
12.1) sind aufgrund ihrer Vegetationsausstattung als kurz- bis mittelfristig wiederher-
stellbar einzustufen. Des Weiteren wird ein als nicht wiederherstellbar eingestufter 
Auwald (WA) entlang des Ebers- bzw. Brandbachs beansprucht.  
Das Landschaftsbild kann durch die vorgesehene Neugestaltung in Verbindung mit 
den Kompensationsmaßnahmen wiederhergestellt  werden.  
Die Ermittlung des Ausgleichserfordernisses erfolgte nach den GRUNDSÄTZEN FÜR DIE 

ERMITTLUNG VON AUSGLEICH UND ERSATZ NACH ART. 6 UND 6A BAYNATSCHG BEI 

STAATLICHEN STRAßENBAUVORHABEN gemäß der gemeinsamen Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit (STMUG) und der Obers-
ten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (OBB) vom 21.06.1993. 
Aus der Überbauung  und Beeinträchtigung  von 2,95 ha Offenland  und 0,22 ha 
Wald (Summe 3,16 ha) wurde nach den Grundsätzen (GS) 1 bis 6 wurde ein Aus-
gleichs- und Ersatzbedarf von insgesamt 1,33 ha für Offenlandbiotope und 0,24 ha für 
Waldflächen abgeleitet (vgl. Tabelle 1, Kap. 9.1 in der Anlage). Das ergibt einen ge-
samten Kompensationsbedarf  von 1,57 ha nach GS 1 bis 6.  
Zusätzlich ergeben sich mit dem Vorgaben Beeinträchtigungen gesetzlich geschützter 
Arten. Für die Tiergruppe der Vögel wären ohne funktionserhaltende Maßnahmen Ver-
botstatbestände gem. § 42 BNatSchG für die Arten Braunkehlchen, Feldlerche, Reb-
huhn, Wendehals und Gartenrotschwanz zu erwarten. Daher wurden gem. nachfol-
gender Ausführungen Maßnahmen zur Funktionserhaltung durchgeführt, die im Plan-
teil (Unterlage 12.3) mit „A (F)“ gekennzeichnet wurden. 
Aus Kapitel 4.4 der Unterlage 12.1 leitet sich im Sinne von GS 7 ein Bedarf von 
5,35 ha an vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen  für die betroffenen gesetzlich ge-
schützten Arten ab. Dieser kann zum Teil auf den für obigen Ausgleich vorgesehenen 
Flächen durch deren Doppelfunktion realisiert werden, zum Teil muss zusätzliche Flä-
che in der Größe von 4,83 ha herangezogen werden. Die gesamte Kompensation 
findet daher auf 6,88 ha statt (davon 6,70 ha anrechenbar aufgrund der Lage inner-
halb der Beeinträchtigungszone) (vgl. Tabelle 1, Kap. 9.1 des LBP). 
Aus Tabelle 2 des Anhangs lässt sich entnehmen, dass durch den Straßenkörper  
(Fahrbahn und begrünte Straßennebenflächen) eine Fläche von 8,25 ha neu bean-
sprucht  wird (neu beanspruchte Fläche gesamt 15,13 ha – 6,88 ha externe Aus-
gleichsfläche).  
Die Straßenrandbereiche werden durch Gehölzpflanzungen, Einzelbaumpflanzungen 
sowie durch Ansaat mit Landschaftsrasen gestaltet (G1-G4) und tragen dazu bei, die 
Straße in die Landschaft einzubinden (vgl. hierzu Ausführung Unterlage 12.1). Der 
Verlust von Biotoptypen im Offenland und die Versiegelung landwirtschaftlicher Nutz-
flächen werden mit der Umgestaltung von Offenlandbiotopflächen (Ausgleichsfläche 
A1 (F)- A10 (F))  ausgeglichen. Der Ersatz für den Verlust von nicht wiederherstellba-
rem Waldbiotop erfolgt auf der Ersatzfläche E1 mit einer Größe von 0,24 ha (anre-



- 44 - 

 

 
 
 
 
 

chenbarer Wert 0,23 ha) sowie E2 (0,34 ha, anrechenbarer Wert 0,31 ha). 
Mit den genannten Maßnahmen sind Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft im 
Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ausgeglichen bzw. kompensiert. 
Weiter gehende Aussagen zu Natur und Landschaft finden sich in der Unterlage 12: 
Landschaftspflegerischer Begleitplan. 
Mit den Maßnahmen A2 (F), A4 (F) bis A10 (F), die als Maßnahmen zur Sicherung der 
kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) 
dienen, kann die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten der im UG vorkommenden Vogelarten Braunkehlchen, Feldlerche, Rebhuhn und 
die Vogelarten der halboffenen Landschaft Wendehals und Gartenrotschwanz im 
räumlichen Zusammenhang erhalten bleiben.  
Weiter gehende Aussagen zum Artenschutz finden sich in der Anlage zur Unterlage 
12.4: Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP). 
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8. Durchführung der Baumaßnahme 

 
 
 
8.1.  Bauabschnitte 
   

Die Maßnahme soll in Abschnitten ausgeführt werden. Die Abschnitte werden unter 
Berücksichtigung der verkehrlich wirksamen und bautechnisch erforderlichen Teilmaß-
nahmen gebildet (Knotenpunkte, Bauwerke etc.).  

Da die Aushubmassen der Einschnittsbereiche für die Dammschüttungen im Rahmen 
des Massenausgleichs verwendet werden, sollen diese zusammen mit den Strecken-
abschnitten mit Dammhöhen > 2 m frühzeitig begonnen werden, damit die Konsolidie-
rung des Untergrundes mit Beginn des Streckenbaus abgeschlossen ist.  

Die Bauwerke sollen möglichst im Vorgriff erstellt werden.  

 
 

8.2. Zeitliche Abwicklung 
 
Nach Vorliegen der planungsrechtlichen Voraussetzungen und Abschluss der Grund-
erwerbsverhandlungen kann, unter Voraussetzung ausreichender Haushaltsmittel, mit 
der Realisierung der Baumaßnahme begonnen werden. 
 
 

8.3. Grunderwerb 
 
Der Grunderwerb soll im Anschluss an das Planfeststellungsverfahren durchgeführt 
werden. 

Die Staatliche Bauamt ist bemüht, die für die Durchführung der Baumaßnahme benö-
tigten Grundflächen soweit wie möglich freihändig zu erwerben.  
Entlang der Erwerbsgrenze sind Streifen für vorübergehende Inanspruchnahme vor-
gesehen. Diese Flächen können für Oberbodenablagerung, Baustelleneinrichtung oder 
dergleichen Verwendung finden. 

Für die Baumaßnahme wird privates Grundeigentum in Anspruch genommen. Die da-
von betroffenen Grundstücke und der Umfang der im Einzelnen benötigten Flächen 
sind dem Grunderwerbsplan49 und dem Grunderwerbsverzeichnis50 zu entnehmen. 
Diese Unterlagen geben den derzeitig im Grundbuch enthaltenen Stand der Eigen-
tumsverhältnisse wieder. 

 

 

                                                
49 Unterlage 14.1 – Grunderwerbsplan  
50 Unterlage 14.2 – Grunderwerbsverzeichnis  
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Die für das Vorhaben erforderlichen Eingriffe in das Privateigentum werden im Wege 
der Entschädigung ausgeglichen. Über die Inbesitznahme, die Abtretung und die Ent-
schädigungsforderungen wird jedoch nicht  im Planfeststellungsverfahren entschieden, 
sondern in eigenen Grunderwerbsverhandlungen, die außerhalb des Planfeststel-
lungsverfahrens geführt werden. 
 
 

8.4. Verkehrsregelung während der Bauzeit und Durch führung der Maß-
nahme 

 
Die Baumaßnahme kann unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden. 
Die bauliche Abwicklung der zwei Kreisverkehre kann unter halbseitiger Verkehrs-
führung mit Verkehrsregelung durch Lichtsignalanlagen bzw. Behelfsumfahrten erfol-
gen. 

Mit Verkehrsbehinderungen in den Morgen- und Abendspitzen ist zu rechnen. 
 
 
8.5. Erschließung der Baustelle 
 

Die Baustelle kann über die bestehende Staatsstraße 2240 am Baubeginn, die St 2240 
und die Erleinhofer Straße am Bauende sowie über den öffentlichen Feld- und Wald-
weg von Dormitz nach Rosenbach ausreichend erschlossen werden.  


